
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Marc Bernhard, Roger Beckamp, 
Carolin Bachmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/986 –

Inhalt und Zustandekommen der Neufassung der Heizkostenverordnung
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 20/663)

1. Wie sollen Vermieter bzw. Eigentümer von kleineren vermieteten Mehr-
familienhäusern (insbesondere Zwei- oder Dreifamilienhäusern mit Woh-
nungen unterschiedlichen Zuschnitts) den „Durchschnittsnutzer derselben 
Nutzerkategorie“ im Sinne des § 6a Absatz 3 Nummer 4 der Heizkosten-
verordnung ermitteln, wenn sie kein Ableseunternehmen beauftragt ha-
ben?

Die Regelung setzt Vorgaben der EU-Energieeffizienzrichtlinie in deutsches 
Recht um. Für den Vergleich zur Ermittlung eines „Durchschnittsnutzers der-
selben Nutzerkategorie“ sollen anonymisierte Verbraucher aus den Gebäude-
portfolios der Ablesedienstleister dienen. Dies schließt eine Ermittlung anhand 
von alternativen, vergleichbaren Datenbeständen nicht aus.

2. Wird es nach Auffassung der Bundesregierung Vermietern bzw. Eigen-
tümern von kleineren vermieteten Mehrfamilienhäusern unter der Geltung 
der neuen Heizkostenverordnung überhaupt noch möglich sein, ihre Im-
mobilien selbstständig zu verwalten, insbesondere ordnungsgemäße Heiz-
kostenabrechnungen zu erstellen, die den Anforderungen der Heizkosten-
verordnung entsprechen?

Nach den Vorschriften der EU-Energieeffizienzrichtlinie, die mit der der novel-
lierten Heizkostenverordnung umgesetzt worden sind, sind Gebäudeeigentümer 
insbesondere zu der regelmäßigen Mitteilung von Abrechnungs- oder Ver-
brauchsinformationen an Nutzer verpflichtet. Dies geht über die bisherigen 
Pflichten nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch hinaus. Die Mitteilungspflicht 
kann durch den Gebäudeeigentümer, durch einen Gebäudeverwalter, durch eine 
Hausverwaltungsgesellschaft oder durch einen Dienstleister übernommen wer-
den.
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3. Wie kann die Bundesregierung Rechtspflichten für Vermieter bzw. Eigen-
tümer festlegen, wenn sie keine Kenntnis darüber hat, ob die benötigten 
Dienstleistungen am Markt in ausreichendem Maße und insbesondere 
auch außerhalb nach Auffassung der Fragesteller quasi-monopolistischer 
Strukturen verfügbar sind (Antwort zu Frage 5 auf Bundestagsdrucksache 
20/663)?

Die Bundesregierung hat im Rahmen der Neufassung zahlreiche Verbände und 
Unternehmen angehört. Insoweit wird auf die Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 
20/663 verwiesen.
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